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 Männlich 
 Weiblich Name: Vorname: 

Geburtsdatum:  
(TT.MM.JJJJ) 

 
  _   _   _   .   _   _   _   _   .   _   _   _   _   .   _   _ 

Körpergrösse in cm (nicht Kleidergrösse) für Karate-Anzug (Gi): 

Name: Vorname:Gesetzlicher Vertreter:

Strasse / Nummer: PLZ / Ort: 

Telefon Nummer Privat:  

Mobile Nummer Schüler: *    ja 
  nein  Ich benutze WhatsApp 

* Die angegebene Mobile 
Nummer wird in unseren 
WhatsApp Gruppen Chat 
"Seishinkai Training Chat" 
aufgenommen. 

Mobile Nummer Mutter: *    ja 
  nein 

Mobile Nummer Vater: *    ja 
  nein 

Allergien / Gebrechen: 
(bitte unbedingt angeben)  

E-Mail-Adresse: 
Bitte geben sie ihre E-Mail-Adressen 
an (privat und / oder geschäftlich). Wir 
senden alle Informationen via E-
Mail. E-Mail-Adressen von Kindern 
sind erlaubt, solange auch eine E-
Mail-Adresse von einem Elternteil 
angegeben wird. 

E-Mail 1:  Schüler 
 Privat  Mutter 
 Geschäft  Vater 
E-Mail 2:  Schüler 
 Privat  Mutter 
 Geschäft  Vater 
E-Mail 3:  Schüler 
 Privat  Mutter 
 Geschäft  Vater 

Wie haben sie unsere Schule gefunden? 

 
 
 

Kurskosten 
 Bitte ankreuzen 
 
 Kinder bis 13 Jahre (nur Kurs) **       CHF 300.00 
 ** nur möglich, wenn schon ein korrekter Karate Anzug ohne Aufnäher vorhanden. 
 

 CHF 350.00Kinder bis 13 Jahre (Kurs + Karate Anzug)
 

 Jugendliche ab 14 Jahren & Erwachsene (nur Kurs) **    CHF 350.00 
 

 CHF 400.00Jugendliche ab 14 Jahren & Erwachsene (Kurs + Karate Anzug)
 

 CHF   25.00Versand aller Informationen mit Post statt mit E-Mail
 

 

Kursdauer 
 

Anfangsdatum (bitte ausfüllen): .................................Sechs Monate
 
 

Trainingsstunden 
 

Gemäss Trainingsplan oder auf unserer Homepage www.seishinkai.ch  Trainingsplan 
 

 Bitte wenden 

AHV Nummer:
(Nur  Kinder bis 20 Jahre)

Motobu-Ha Shito-Ryu
Karate-Do Renmei
Traditional Martial Arts
Member of
- Dai Nippon Butoku Kai International Division, Japan
- Bushido Shin Renmei e.V., Germany

 
Anmeldung zum Karate Anfängerkurs

(Version  28. März 2025)



 

 
Swiss Seishinkai Karate-Do 
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Unterschrift 
 

Ich bestätige mit meiner rechtsgültigen Unterschrift, dass ich die Vertragsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert 
habe. Ich bin mit der Verwendung meiner Daten einverstanden. 
 
 
 

______________________________________________________________
Der Kursteilnehmer (bzw. gesetzlicher Vertreter)Datum

 
 

       
               

        
    

   

   

  

   

     
  

               
              

                
  

               
               

               

      
             

            
                

 
  

  

 

           
 
 

 

VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Der  Eintritt  in die Karateschule ist  jederzeit  möglich. Mit der  ausgefüllten  Anmeldung wird das Kursgeld für die erste 
Zahlungsperiode  (Anfängerkurs)  fällig.  Das  Kursgeld  ist  im  Voraus  zu  entrichten  und  stets  für  eine  ganze 
Zahlungsperiode geschuldet und zwar auch dann, wenn der Kurs vorzeitig abgebrochen wird.

2. Die  Laufzeit des  Vertrages  beginnt  ab „Anfangsdatum“ (siehe Vorderseite)  und dauert  sechs Monate.  Falls der Schüler 
nach Ablauf der Vertragsdauer weiterhin  das Training besucht, werden  automatisch  ab dem ersten Tag nach Ablauf 
des Vertrages  alle anfallenden Gebühren für einen Stammschülervertrag mit halbjährlicher Verrechnung fällig.  Ab diesem 
Datum gelten die Vertragsbedingungen für Stammschüler.

3. Nach  Beendigung  des Anfängerkurses kann sich der Teilnehmer mittels eines separaten Formulars zum Stammschüler 
anmelden.

4. Für den Anfängerkurs sind keine weiteren  Gebühren  fällig.

5. Das Mitglied kann den Unterricht in allen  Dojo von Swiss Seishinkai Karate-Do  und an allen regulären Trainingsabenden 
besuchen.

6. Die  Karate  Ausrüstung  kann bei der  Karateschule  bezogen werden. Anderweitige Leistungen wie Prüfungsgebühren,
Gurte, Kurse etc. sind  nicht  im ordentlichen Kursgeld inbegriffen.

7. Es  besteht  keinerlei  Haftung  seitens  der  Karateschule  für  Drittverschulden.  Das  Mitglied  hat  selbst  für  privaten 
Versicherungsschutz  (Diebstahl,  Unfall,  Haftpflicht)  besorgt  zu  sein.  Die  Karateschule  haftet  nicht  für  während  dem 
Training erlittene Unfälle, verursachte Schäden oder abhanden gekommene Gegenstände.

8. Schüler  und  Angehörige  von  Schülern  dürfen  nur  Fotos  oder  Filme  machen,  wenn  dies  von  der  Trainingsleitung 
ausdrücklich  genehmigt wird. Während Trainings, Kursen und Prüfungen kann es sein, dass von der Trainingsleitung 
Fotos  oder  Filme  gemacht  werden.  Diese  werden  im  Normalfall  den  Schülern  zugänglich  gemacht.  Mit  meiner 
Unterschrift  akzeptiere  ich,  dass  ausgewählte  Fotos  und  Filme auf  der  Homepage  und/oder  der  Facebook  Seite  der 
Karateschule  publiziert  werden.  Ich  akzeptiere,  dass  Fotos  in  lokalen  Zeitungen  publiziert  oder  Filme  im  Fernsehen 
gezeigt werden.

9. Während  den lokalen Schulferien  und offiziellen Feiertagen  findet kein Training statt.  An  regionalen, kantonalen Ferien 
und  eidgenössischen  Feiertagen  kann  die  Karateschule  das  Training  ohne  Nachholpflicht  reduzieren  oder  ausfallen 
lassen.  Wenn  ein  Training  aufgrund  des  Vermieters  oder  höherer  Gewalt  (Trainingsräumlichkeiten  nicht  benutzbar,
Pandemie  etc.)  nicht  stattfinden  kann,  besteht  kein  Anspruch  auf  Nachholen  der  Lektionen  oder  auf  Vergütung  der 
ausgefallenen Lektionen. Die Karateschule kann gegebenenfalls kurzfristig Zeit und Ort des Trainings verschieben. Die 
Hausordnungen der Vermieter  und der Karateschule  sind integrierte Bestandteile dieses Vertrages.

10. Zahlungsunterbrüche  während des Anfängerkurses sind nicht  möglich.

11. Mahnwesen und Betreibung
 Erste Mahnung, Brief B-Post, gebührenfrei, Zahlungsfrist 10 Tage.
 Zweite Mahnung, eingeschriebener Brief, Mahngebühr von CHF 15.00, Zahlungsfrist 10 Tage.
 Für jede weitere  Kommunikation mit eingeschriebenem Brief werden CHF 15.00 pro Brief verrechnet.
 Im Falle einer Betreibung werden zusätzliche Bearbeitungskosten von CHF 50.00 fällig.

12. Der  gesetzliche  Vertreter  eines  unmündigen  Kursteilnehmers  haftet  solidarisch  und  unbeschränkt.  Anderweitige 
Vereinbarungen gelten nur, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. Im  Übrigen gilt das Schweizerische Obligationsrecht.
Für allfällige Streitigkeiten gilt der Gerichtsstand  Uster.

13. Das Dokument «Die neun  Prinzipien der Ethik-Charta im Sport»  von Jugend+Sport wurde gelesen.
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